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Ergänzungsmodul 

Modulnummer Q03 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation II  

Modulverantwortlich Leiter des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
Vertiefung des Fachwortschatzes in ausgewählten Teilgebieten, Leiten von 
Beratungen und Diskussionen, Halten von Vorträgen, Analyse und Vermittlung 
textsortenspezifischer Besonderheiten zum Schreiben akademischer Texte 
(wissenschaftliche Aufsätze, Zusammenfassungen, Projektbeschreibungen, 
Abstracts) 
 
Qualifikationsziele:  
Sicherheit beim mündlichen und schriftlichen Informationsaustausch,  Sicherheit 
bei Präsentationen unter Einhaltung formaler Kriterien, Erreichen einer 
stilistischen Variationsbreite im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
 Ü: Kurs 1 Advanced English for specific purposes        (Z3M1) (4 LVS)  
 Ü: Kurs 2 Scientific writing  and speaking                     (Z3M3) (4 LVS)   

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Zertifikatsstufe 2 oder gleichwertige Voraussetzung, Einstufungstest 

Verwendbarkeit des Moduls  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen 
Prüfungsleistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung zu Kurs 2 ist folgende 
Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
 Hausarbeit im Umfang von 5-8 Seiten zu Kurs 2 

Modulprüfung 
 
 

Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
 120-minütige Klausur zum Kurs 1  
 15-minütiger Vortrag  zu Kurs 2 
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens ausreichend ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistung: 
 Klausur zum Kurs 1, Gewichtung 1 
 Vortrag zu Kurs 2, Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

 
 


